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CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE 

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL 

 

XVII. Gesetzgebungsperiode – 2026     Trient, den 15. Mai 2026 

        Prot. Nr. 1734 RegRat 

 

Nr. 215/XVII 

 

An den 
Präsidenten des Regionalrates 

Roberto Paccher 

________________________ 

A N F R A G E 

 

Regionaler Fonds für die Pflegebedürftigkeit und ausbleibende Umsetzung der bei der 

Pensplan AG in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie  

 

 

Die Pflegebedürftigkeit stellt eine der großen sozialen Herausforderungen der kommenden Jahre dar. 

Die Überalterung der Gesellschaft führt zu einer steigenden Zahl pflege- und 

unterstützungsbedürftiger Menschen, was Familien und die Betreuungssysteme in zunehmendem 

Maße belastet. 

 

Mit dem Regionalgesetz Nr. 4 vom 19. September 2019 hat die Region Trentino-Südtirol zugunsten 

der Gesellschaft Pensplan Centrum AG eine Finanzierung für Machbarkeitsstudien zu Projekten im 

Rahmen zusätzlicher Welfare-Leistungen der Region vorgesehen. 

 

Mit dem nachfolgenden Beschluss der Regionalregierung Nr. 224 vom 17. Oktober 2019 ist für die 

Finanzjahre 2019 und 2020 jeweils ein Beitrag in Höhe von 50.000 Euro, insgesamt somit 100.000 

Euro, für genannte Machbarkeitsstudien bereitgestellt worden.  

 

Wie aus der von der Tageszeitung l’Adige vom 17. Februar 2024 veröffentlichten Recherche 

hervorgeht, soll die Machbarkeitsstudie im Juli 2020 vorgelegt worden sein. Darin soll die Errichtung 

eines regionalen Langzeitpflegfonds (Long Term Care-Fonds) durch eine gemeinnützige, von der 

Region und den autonomen Provinzen Trient und Bozen getragene Einrichtung vorgeschlagen 

worden sein, und zwar nach dem Vorbild der mit Pensplan vorangetriebenen territorialen 

Ergänzungsvorsorge.  

 

Dem Bericht ist zudem zu entnehmen, dass es in der Region etwa 52.000 pflegebedürftige Menschen 

gibt und dass das Projekt bislang weder auf politischer noch auf Verwaltungsebene weiterentwickelt 

worden ist. 

 

Doch das Thema ist nach wie von größter Aktualität: Erst kürzlich hat die Region die Notwendigkeit 

hervorgehoben, „den Tätigkeitsbereich von Pensplan auf die Pflegebedürftigkeit auszudehnen“, und 

dabei unterstrichen, dass Vorsorgeinstrumente geschaffen werden müssen, die Bürgerinnen und 



Bürger sowie ihre Familien rechtzeitig absichern, bevor Unterstützungsbedarf und 

Pflegebedürftigkeit ein kritisches Ausmaß erreichen. 

 

In der Region wurden in diesem Bereich bereits einzelne Erfahrungen gesammelt. So sieht etwa 

Sanifonds Trentino für seine Mitglieder im Fall von Pflegebedürftigkeit eine lebenslange 

Geldleistung in Höhe von 12.000 Euro jährlich beziehungsweise 1.000 Euro monatlich vor. 

 

Dies vorausgeschickt,  

 

befragen die unterfertigten Regionalratsabgeordneten die Regionalregierung, 

um Folgendes zu erfahren: 

 

1. Welche zentralen Erkenntnisse ergeben sich aus der bei der Gesellschaft Pensplan Centrum 

AG in Auftrag gegebenen Machtbarkeitsstudie im Bereich der zusätzlichen Welfare-

Leistungen und Pflegebedürftigkeit, welche finanziellen Aufwendungen sind für diese 

tatsächlich getragen worden und wird beabsichtigt, die Studie öffentlich zugänglich zu 

machen? 

2. Aus welchen Gründen ist bislang weder die Errichtung eines regionalen Fonds für 

Pflegebedürftigkeit noch die Umsetzung einer anderen entsprechenden Maßnahme zur 

Absicherung des Pflegerisikos erfolgt, da doch die Machbarkeitsstudie bereits vor Jahren 

vorgelegt worden ist?  

3. Welche Initiativen gedenkt die Regionalregierung in der laufenden Legislaturperiode 

gemeinsam mit den autonomen Provinzen Trient und Bozen zu ergreifen, um eine regionale 

Strategie im Bereich der Pflegebedürftigkeit umzusetzen. Welche zeitlichen, rechtlichen und 

finanzielle Rahmenbedingungen sind hierfür vorgesehen?  

 

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine mündliche Antwort ersucht. 

 

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 

  

Chiara Maule 

Paola Demagri 

Michele Malfer 

Roberto Stanchina 

Francesco Valduga 


